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(54) Folienverpackung

(57) Bei einer Folienverpackung (1) für sauerstoff-
empfindliche Lebensmittel (10), die aus einer mehrlagi-
gen Folienbahn (11) besteht und eine umschlagbare ei-
ne Öffnung (3) abdeckende Verschlusskappe (4) auf-
weist, ist die Folienbahn (11) auf der der Öffnung (3) ge-
genüberliegenden Seite derart gefaltet, dass eine mit-
einander versiegelbare Lage (13) die Innenseite (16) bil-
det. Außerdem ist die Folienverpackung (1) in den bei-
den Randbereichen versiegelt und zur Versiegelung der

Verschlussklappe (4) mit der als Sperrschicht ausgebil-
deten Lage (12) ist auf der Folienbahn (11) oder der Ver-
schlusskappe (4) partiell eine Schicht aus einem Heiß-
siegellack (21) aufgebracht.

Durch diese Ausgestaltung wird erreicht, dass die
Folienverpackung (1) auf einfache Weise in einem Ar-
beitsgang herzustellen ist und dass eine Folienbahn
(11) verwendet werden kann, die lediglich aus zwei über
einen Haftvermittler (14) verbundenen Lagen (12, 13)
besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Folienver-
packung für sauerstoffempfindliche Lebensmittel, die
aus einer mehrlagigen Folienbahn besteht und eine um-
schlagbare eine Öffnung abdeckende Verschlussklap-
pe aufweist.
[0002] Aus der DE 69 401 208 T2 ist ein Beutel dieser
Art aus flexiblem Verpackungsmaterial sowie ein Ver-
fahren zu dessen Herstellung bekannt. Die Folienbahn
besteht hierbei aus drei Lagen, die in zwei Arbeitsgän-
gen doppelt zu laminieren sind. Abgesehen davon, dass
die Herstellung dieser Folienbahn somit äußerst auf-
wendig und diese demnach teuer ist, ist ein aus einem
solchen Verpackungsmaterial gefertigter Beutel für sau-
erstoffempfindliche Lebensmittel nicht verwendbar, so
dass der Einsatzbereich dieser bekannten Verpackun-
gen sehr begrenzt ist. Nur wenn eine weitere Barriere-
folie in die offenbarte Folienbahn mit eingebaut wird,
könnte diese gegebenenfalls auch zum Verpacken von
sauerstoffempfindlichen Gütern eingesetzt werden.
Dies würde aber einen weiteren Fertigungs- und Ko-
stenaufwand bedingen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Foli-
enverpackung für sauerstoffempfindliche Lebensmittel
der vorgenannten Gattung zu schaffen, die nicht nur
problemlos herzustellen ist, sondern die auch preisgün-
stig angeboten werden kann. Vor allem der Materialauf-
bau der Folienbahn soll einfach sein und nur wenige La-
gen umfassen, wobei in einer der Lagen eine Barrier-
eschicht integriert sein kann, so dass nicht nur eine ho-
he Betriebssicherheit gegeben ist, sondern die Folien-
bahn auch vielseitig eingesetzt werden kann.
[0004] Gemäß der Erfindung wird dies dadurch er-
reicht, dass die Folienbahn auf der der Öffnung gegen-
überliegenden Seite gefaltet ist, dass eine miteinander
versiegelbare Lage der Folienbahnen die Innenseite der
Folienverpackung bildet und in den beiden Randberei-
chen versiegelt ist und dass zum Versiegeln der Ver-
schlussklappe mit der als Sperrschicht ausgebildeten
Lage der Folienbahn auf dieser oder der Verschlus-
sklappe partiell eine Schicht aus einem Heißsiegellack
aufgebracht ist.
[0005] Vorteilhaft ist es, die mit der Verschlussklappe
verbindbare Seite der Folienverpackung gegenüber der
Faltkante der Verschlussklappe zurückgesetzt auszu-
bilden.
[0006] Die Schicht des Heißsiegellackes kann bündig
mit der Kante der zurückgesetzten Seite der Folienver-
packung verlaufen und deren beide in den Randberei-
chen angeordnete Siegelnähte überdecken. Es ist aber
auch möglich, die Schicht des Heißsiegellackes mit Ab-
stand zu der Kante der zurückgesetzten Folienverpak-
kung anzuordnen und an die beiden in den Randberei-
chen verlaufenden Siegelnähte anzuschließen.
[0007] Die versiegelbare Lage der Folienbahn sollte
durch eine Polyethylenschicht, die als Sperrschicht wir-
kende Lage der Folienbahn durch eine Polyamidschicht

gebildet sein, wobei die Polyethylenschicht über einen
Haftvermittler mit der Polyamidschicht verbunden sein
sollte.
[0008] Angebracht ist es auch, um die geöffnete Fo-
lienverpackung wiederum verschließen zu können, auf
deren Außenseite im Bereich der Verschlussklappe
oder auf dieser vorzugsweise im Anschluss an die
Schicht des Heißsiegellackes eine doppelseitig wirken-
de Klebefolie anzuordnen.
[0009] Die Folienbahn zur Herstellung einer Folien-
verpackung für sauerstoffempfindliche Lebensmittel
sollte aus einer die Außenseite der Folienverpackung
bildenden als Sperrschicht wirksamen Polyamidschicht
und einer die Innenseite bildenden Polyethylenschicht,
die miteinander mittels eines Haftvermittlers oder Kle-
bers verbunden sind, und einer auf der Außenseite der
Folienverpackung im Bereich der Verschlussklappe
oder auf dieser aufgebrachten Schicht aus einem
Heißsiegellack bestehen.
[0010] Wird eine Folienverpackung gemäß der Erfin-
dung ausgebildet, so ist nicht nur eine kostengünstige
Herstellung bei geringem Fertigungs- und Materialauf-
wand gegeben, sondern es ist auch gewährleistet, dass
die Folienverpackung eine hohe Betriebssicherheit auf-
weist. Die Folienbahn, aus der die Folienverpackung
gefertigt wird, besteht nämlich lediglich aus zwei über
einen Haftvermittler verbundenen Lagen, von denen ei-
ne Lage, die die Innenseite der Folienverpackung bildet,
mit sich versiegelbar ist, die andere Lage bildet dagegen
eine Barriereschicht gegen Sauerstoff. Die vorschlags-
gemäße Verpackung ist demnach, ohne dass es eines
zusätzlichen Aufwandes bedarf, insbesondere zur Ein-
lagerung von sauerstoffempfindlichen Lebensmitteln
vielseitig verwendbar.
[0011] Die Folienbahn, aus der die Verpackung in ei-
ner besonders einfachen Weise zu fertigen ist, ist in nur
einem Arbeitsgang herzustellen, Störungen sind dabei
nahezu ausgeschlossen. Dennoch ist mit Hilfe der im
Bereich der Verpackungsöffnung vorgesehenen
Schicht aus einem Heißsiegellack auch eine Versiege-
lung der Verschlussklappe, obwohl diese auf der als
Sperrschicht wirkenden Außenseite der Folienbahn auf-
liegt, zu bewerkstelligen.
[0012] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der gemäß der Erfindung ausgebildeten Folienverpak-
kung dargestellt, das nachfolgend im einzelnen erläutert
ist. Hierbei zeigt:

Figur 1 die Folienverpackung in einer per-
spektivischen Darstellung,

Figuren 2 und 3 die Folienverpackung gemäß Figur
1 mit geöffneter Verschlussklappe
und unterschiedlich angeordneten
Schichten eines Heißsiegellackes,

Figur 4 einen Schnitt nach der Linie IV - IV
der Figur 1, in einer vergrößerten
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Darstellung, und

Figur 5 die bei der Folienverpackung nach
Figur 1 verwendete Folienbahn in
einem vergrößerten Ausschnitt.

[0013] Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellte und mit
1 bzw. 1' bezeichnete Folienverpackung dient zur Auf-
nahme von sauerstoffempfindlichen Lebensmitteln 10
in deren Innenraum 2 und besteht aus einer zweilagigen
Folienbahn 11, die aus einer Polyamidschicht 12 und
einer Polyethylenschicht 13 zusammengesetzt ist. Mit
Hilfe eines Haftvermittlers 14 ist die Polyamidschicht 12,
wie dies insbesondere der Figur 5 zu entnehmen ist, fest
mit der Polyethylenschicht 13 verbunden.
[0014] Zur Bildung der Folienverpackung 1 wird ein
entsprechend breit bemessener Abschnitt der Folien-
bahn 11 um eine Faltkante 6 gefaltet und dieser wird an
den beiden Längsseiten versiegelt, so dass sich Siegel-
nähte 17 und 18 bilden. Die durch das Falten aufeinan-
derliegenden Polyethylenschichten 13, durch die die
beiden Innenseiten 16 der Folienverpackung 1 gebildet
sind, sind nämlich miteinander versiegelbar. Außerdem
ist zum Verschließen einer Öffnung 3 der Folienverpak-
kung 1 diese mit einer Verschlussklappe 4 versehen, die
um eine Faltkante 5 umgeschlagen ist und die Öffnung
3 überdeckt.
[0015] Da die Verschlussklappe 4 mit der Polyethy-
lenschicht 13 auf der die Außenseite 15 der Folienver-
packung 1 bildenden Polyamidschicht 12 aufliegt und
die Polyethylenschicht 13 mit der Polyamidschicht 12
nicht versiegelbar ist, ist auf dieser partiell eine Schicht
aus einem Heißsiegellack 21 aufgetragen.
[0016] Gemäß Figur 2 schließt sich bei der Folienver-
packung 1 die Schicht aus Heißsiegellack 21 unmittel-
bar an die Kante der Öffnung 3, die durch Versatz der
mit der Verschlussklappe 4 zusammenwirkenden Seite
der Folienverpackung 1 gegenüber der Faltkante 5 ge-
bildet ist, an und ist in Form eines durchgehenden Strei-
fens angeordnet. Gemäß Figur 3 ist bei der Folienver-
packung 1' die Schicht aus Heißsiegellack 21 gegen-
über der Öffnung 4 geringfügig zurückgesetzt, so dass
in den beiden Randbereichen zwei zusätzliche Streifen
21' der Schicht aus Heißsiegellack 21 aufgetragen sind,
die sich bis zur Kante der Öffnung 4 erstrecken. Auf die-
se Weise ist auch bei dieser Ausgestaltung sicherge-
stellt, dass bei verschlossener Folienverpackung 1 bzw.
1' keine Luft von außen in den Innenraum 2 gelangen
kann.
[0017] Die Folienverpackung 1 ist demnach aus der
Folienbahn 11 durch Falten eines Abschnittes um die
beiden Faltkanten 5 und 6, durch Auftragen der Schicht
aus Heißsiegellack 21 sowie Versiegeln der aufeinan-
derliegenden Polyethylenschicht 13 und der Schicht
aus Heißsiegellack 21 mit der Verschlussklappe 4 und
der Polyamidschicht 12 zu bilden.
[0018] Wurde die Folienverpackung 1 zur teilweisen
Entnahme des eingelagerten Lebensmittels 10 geöff-

net, kann ein erneuter Verschluss mit Hilfe eines auf der
Außenseite 15 im Bereich der Verschlussklappe 4 auf
der Polyamidschicht 12 aufgebrachten doppelseitigen
Klebebandes 22 bewerkstelligt werden. Dazu ist ledig-
lich von diesem das Deckblatt 23 abzuziehen, um die
Verschlussklappe 4 ankleben zu können.

Patentansprüche

1. Folienverpackung (1) für sauerstoffempfindliche
Lebensmittel (10), die aus einer mehrlagigen Foli-
enbahn (11) besteht und eine umschlagbare eine
Öffnung (3) abdeckende Verschlussklappe (4) auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folienbahn (11) auf der der Öffnung (3)
gegenüberliegenden Seite gefaltet ist, dass eine
miteinander versiegelbare Lage (13) der Folienbah-
nen (11) die Innenseite (16) der Folienverpackung
(1) bildet und in den beiden Randbereichen versie-
gelt ist und dass zum Versiegeln der Verschlus-
sklappe (4) mit der als Sperrschicht ausgebildeten
Lage (12) der Folienbahn (11) auf dieser oder der
Verschlussklappe (4) partiell eine Schicht aus ei-
nem Heißsiegellack (21) aufgebracht ist.

2. Folienverpackung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit der Verschlussklappe (4) verbindbare
Seite der Folienverpackung (1) gegenüber der Falt-
kante (5) der Verschlussklappe (4) zurückgesetzt
ausgebildet ist.

3. Folienverpackung Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schicht des Heißsiegellackes (21) bündig
mit der Kante der zurückgesetzten Seite der Foli-
enverpackung (1) angeordnet ist und deren beide
in den Randbereichen verlaufende Siegelnähte
(17, 18) überdeckt.

4. Folienverpackung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schicht des Heißsiegellackes (21) mit Ab-
stand zu der Kante der zurückgesetzten Seite der
Folienverpackung (1) angeordnet ist und sich an die
beiden in den Randbereichen verlaufenden Siegel-
nähten (17, 18) anschließt.

5. Folienverpackung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die versiegelbare Lage (13) der Folienbahn
(11) durch eine Polyethylenschicht gebildet ist.

6. Folienverpackung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 5,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die als Sperrschicht wirkende Lage (12) der
Folienbahn (11) durch eine Polyamidschicht gebil-
det ist.

7. Folienverpackung nach den Ansprüchen 5 und 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Polyethylenschicht (13) über einen Haft-
vermittler (14) mit der Polyamidschicht (12) verbun-
den ist.

8. Folienverpackung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Außenseite (15) der Folienverpak-
kung (1) im Bereich der Verschlussklappe (4) oder
auf dieser, vorzugsweise im Anschluss an die
Schicht des Heißsiegellackes (21), eine doppelsei-
tig wirkende Klebefolie (22) angeordnet ist.

9. Folienbahn zur Herstellung einer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildeten Fo-
lienverpackung,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folienbahn (11) aus einer die Außenseite
(15) der Folienverpackung (1) bildenden als Sperr-
schicht wirksamen Polyamidschicht (12) und einer
die Innenseite (16) bildenden Polyethylenschicht
(13), die miteinander mittels eines Haftvermittlers
(14) oder Klebers verbunden sind, und einer auf der
Außenseite (15) der Folienverpackung im Bereich
der Verschlussklappe (4) oder auf dieser aufge-
brachten Schicht aus einem Heißsiegellack (21) be-
steht.
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